
der betroffene Betrieb die entsprechenden Ansprüche auf dem Zivilrechtsweg verfolgen. 
(VGH München (3. Senat), Beschluss vom 15.04.2020 - 5 CS 19.2087) 

2. Eine Zurverfügungstellung der Unterlagen in elektronischer Form ist derzeit mangels der 
(noch) nicht vorliegenden technischen Möglichkeit der verschlüsselten Versendung 
i.S.d. Art. - 32 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) nicht möglich. Wir 
beabsichtigen daher die grundsätzliche Zurverfügungstelluing der Kopien der 
Kontrollberichte in Form einer postalischen Versendung. 

3. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass nach 8 5 Absatz 2 Satz 4 VIG die 
zuständige Stelle auf Nachfrage des Dritten den Namen und die Anschrift des 
Antragstellers offenlegt. Daher sind wir bei Nachfrage des Dritten im Beteiligungsver- 
fahren nach 8 5 Abs. 1 VIG bzw. nach $ 5 Abs. 4 S. 2 VIG rechtlich verpflichtet, Ihren 
Namen und Anschrift, der betreffenden Person mitzuteilen. 

Mit dem o.g. Antrag haben Sie ihr Einverständnis zur Datenweitergabe bei 
Nachfrage des Dritten bereits erklärt. 

4. Schließlich bitten wir bereits jetzt um Verständnis dafür, dass die weitere Bearbeitung 
Ihres Antrages wegen der erheblichen Anzahl gleichartiger Anträge länger andauern 

wird. Nach dem VIG - insbesondere 8 5 Abs. 1, Abs. 4 S. 2 - sind wir mindestens dazu 
verpflichtet, dem betroffenen Dritten nach rechtlichem Gehör vorab unsere Entscheidung 
bekannt zu geben und diesem einen ausreichenden Zeitraum zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen einzuräumen (8 5 Abs. 1 S.2 Nr. 1, Abs. 4 S. 2 VIG). Die von 8 5 Abs. 2 
VIG vorgegebene Bearbeitungsfrist stellt dabei lediglich eine Regelfrist dar, die in 
besonderen Fällen überschritten werden kann. Aufgrund der hohen Anzahl ähnlich 
gelagerter Informationsbegehren ist eine Überschreitung des in $ 5 Abs. 2 VIG genannten 

Zeitraums unvermeidbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  


